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KAPITEL 1: GEMEINSAME AUSSEN- UND SICHERHEITSPOLITIK

C. Finanzbestimmungen

Artikel 22

(1) Die Verwaltungsa Ausgaben, die den Organen aus den Bestimmungen über die in

diesem Kapitel genannten Bereiche entstehen, gehen zu Lasten des Haushalts der Union.

(2)               Die operativen Ausgaben im Zusammenhang mit der Durchführung dieser

Bestimmungen gehen ebenfalls zu Lasten des Haushalts der Union, mit Ausnahme der

Ausgaben aufgrund von Maßnahmen mit militärischen oder verteidigungspolitischen

Bezügen und von Fällen, in denen der Rat einstimmig etwas anderes beschließt.

In Fällen, in denen die Ausgaben nicht zu Lasten des Haushalts der Union gehen nicht alle

Mitgliedstaaten beteiligt sind, gehen sie nach dem Bruttosozialprodukt-Schlüssel zu Lasten der

Mitgliedstaaten, sofern der Rat nicht einstimmig etwas anderes beschließt. Die Mitgliedstaaten,

deren Vertreter im Rat eine förmliche Erklärung nach Artikel 9 Absatz 1 Unterabsatz 2 abgegeben

haben, sind nicht verpflichtet, zur Finanzierung von Ausgaben für Maßnahmen mit militärischen

oder verteidigungspolitischen Bezügen beizutragen.

Explanation (if any) :

Verbesserung der parlamentarischen Kontrolle des außenpolitischen Handelns.


